
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 30 (1914)

Heft: 17

Artikel: Bundesgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken [Fortsetzung]

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-580643

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 24.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-580643
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sit. 17 Sltuffr. fdpuetj .fianbm.-Bcitnng („SDteifterblatt") 297

33unôeêgefet)
tetreffenb Me Weit in bett Write

(Com 18. Qunt 1914.)

(Sortierung).

II. 2Itrt>cits3cii.
Art. 40. Sie Arbeit eine» Sages barf nit£)t mehr

als jei)ti, an ben Sagen nor @onn> unb geiertagen nid^t

mefjr als neun ©tunben bauern.
Art. 41. äßenn bie Arbeit an ©amftagen regel»

mäßig fedjSeinhalb ©tunben nid^t übeiftetgt unb fpätefienS
um etn Uljr aufhört, barf fte an ben übrigen Sagen
jehnunbeinbalb ©tunben bauern.

Siefe Veftimmung gilt für eine grift non fieben
gafjren, nom gnfrafttreten beS Art. 40 an gerechnet.

Art. 42. Ilm bie SJliite be§ SageS ift eine nach
bem DrtSgebrauch ftd^ ric^tcrbe SlîittagSpaufe non
roenigfterS einer ©tunbe feftjufe^en, es fei benn, baß

a) bie Arbeit fpâte fier § um^ jroet Uf)r aufhört unb
burd) eine roenigftenS fjalbftütibige ißaufe unter*
broken roirb,

b) bie Arbeit nic£)t länger als neun ©tunben baueti
unb burdj eine roenigftenS Ijalbpnbige ißaufe
unterbrochen roirb,

c) bie Arbeit nidjt länger als fed) Sunteinßalb ©tunben
bauert, fpätefienS um ein Uhr aufhört unb buret)
eine roenigftenS niertelftünbige ifßaufe unterbrochen
roitb.

Raufen im einfchidjiigen betrieb bürfen nur bann
oon ber Arbeitsbauer abgerechnet merben, wenn fte
gleichseitig unb regelmäßig non allen Arbeitern einer
gabtiC ober einer gabrifabteilung eingehalten toerben
unb wenn ba§ Verlaffen ber ArbeitèfieUe gemattet ift.

Art.-43. Sie Arbeit muß nom 1. Sltai bis 15. ©ep»
tember in bie ßeit jroifchen fünf Uhr morgens unb adjt
Uhr abenbs, im übrigen Seil beS BahreS sroifcfjen fe<h§
Uhr morgen§ unb acht Uhr abenbs gelegt toerben ; an
ben Sagen oor ©onn» unb geiertagen mu| fte fpätefienS
um fünf Uhr aufhören.

Art. 44. Sie ArbeitSftunben unb bie Raufen ftnb
»ach ber öffentlichen Uhr ju richten, in ber gabrif burd)
2lnfct|lag befanntjugeben unb ber DriSbehörbe anjujetgen.

Art. 45. @s ift unterfagt, bie Vefiimmungen über
bie ArbeitSsett baburch ju umgehen, baß ben Arbeitern
Arbeit nach Çaufe mitgegeben toirb.

Außerhalb ber gefeßlid) guläffigen Arbeitsbauer bürfen
bie Arbeiter in ber gabrif auch freiroiUig nicht arbeiten.

Art. 46. Oefährben tn beftimmten gnbuftrlen ober
in beftimmten gabrifen bie ©inrichtungen ober baS 33er»
fahren bei VetrtebeS bei ber gemäß Strt. 40 unb 41
Suläßigen Arbeitsbauer ©efunbßeit unb Seben ber Arbeiter,
[o oerlürjt ber VunbeSrat bie Arbeitsbauer nach Ve»
bürfnis, bis bie ©efaßr beseitigt ift.

2lrt. 47. Als Ausnahmen oon ber in ben Art. 40
U8 43 feftgefetjten Anorbnung ber Arbeit îann* ber
-öunbeSrat, bei nachgerolefenem VebürfniS, betoiEigen:

a) bie 33etfchiebung oon 33eg inn unb ©djluß ber
SageSarbeit,

i>) bie ßhidjtroetfe Abhaltung ber Raufen,
c) ben jtoeifchidhtigen SageSbetrteb.
gn ben gälten oon lit. a unb b barf bie Arbeits»

sauer für ben einzelnen Arbeiter nicht mehr als jehn,
«riroenbung oon Art. 41 nicht mehr als gefimmb»

mhalb ©tunben betragen. An ben Sagen oor ©onn»
ib geiertagen barf fie nicht mehr als neun, an ©am»
L* bei Anroenbmtg oon Art. 41 nur fedjSunbeinhalb

tunben betragen, ©te muß innert eines BeUraumeS
» Sroolf aufeinanberfolgenben ©tunben liegen.

33eim sroeifd)ichtigen SageSbetriebe (lit. c) barf bie
Arbeitsbauer für ben einzelnen Arbeiter nicht mehr als
acht ©tunben betragen, ©ie muß burd) eine roenigftenS
halbfiünbige ober burdfj smet toenigftenS niertelftünbige
Raufen unterbrochen merben unb innert eines 3«itraumeS
oon neun aufeinanberfolgenben ©tunben ttegen.

Ser VunbeSrat erläßt bie jum ©chutje ber Arbeiter
in biefen Ausnahmefällen nötigen Vefiimmungen.

Art. 48. Sie Sauer ber normalen SageSarbeit
(Art. 40 unb 41) Hann, bei nachgerotefenem VebürfniS
unb mit Vereinigung ber suftänbigen 33ehörbe, auSnahmS»
roeife unb oorübergehenb um beftimmte ©tunben unb
für eine beftimmte gahl oon Arbeitern oerlängert merben.

Sie Verlängerung barf nur in fRoifälteu mehr als
Stoei ©tunben im Sag betragen.

2lrt. 49. Ste CeroiOigung ber 33erlängerung ber
normalen 2lrbeitSbauer fteht ju:

a) für höchftenS jehn Arbeitstage ber 93egirfSbe^örbe
ober roo eine folche nicht befte£>t, ber DrtSbehörbe,

b) für mehï ßl§ ge^n Arbeitstage ber ÄantonSregierung.
Sie Cemiütgung barf auf einmal höchftenS für
jroanjig Arbeitstage erteilt merben.

Ste Bahl ber Arbeitstage, für bte einer gabriî ober
einer gabrifabteilung Ceroiüigungen erteilt merben, barf
in ber Siegel aufammen aChtjig in einem Bahre nicht
überfd)teiten. äßeitergehenben 33egehren«fann auSnahmS»
meife unb namentlich bann enlfprodjen merben, menn
bte frühern 33emiHigungen nur für einen fleinern Seil
ber in ber gabrif ober gabrifabteilung befdEfäftigten
Arbeiter erteilt roorben finb.

Art. 50. An ben Sagen oor ©onn» unb geiertagen
ift bie Verlängerung ber Arbeitsbauer r.ur juläfftg:

a) mit Vemilliguug ber Veprfsbehörbe ober, roo etne

fold|e nicht befteht, ber DrtSbehörbe für hödhftenS
aroet Sage, menu eine smtngenbe äußere 33eran»

laffung na^gemtefen mirb,
b) mit Vemiüigung ber KantonSregierung für ga=

brifen berfeuigen oom VunbeSrate ju bejetchrienben
gnbufirien, bie roegen ihrer befonbern VetrtebS»

oetfjättuiffe ber Verlängerung auf etne größere
Sauer bebürfen.

Art. 5L. Siadht» unb ©onntagSarbeit finb nur auS»

nahmSroeife unb nur mit Vemifliguna ber guftänbigen
Vehörbe guläffig.

Sie Arbeiter bürfen baju nur mit ihrer Buftfnnmwg
oerroenbet merben.

Art. 52. Sie Vereinigung oorübergehenber Stacht»

unb ©onntagSarbeit ift nur lu Stoifâllen ober auS

fonftigen poitigenfcen ©riinben guläffig.
©ie fleht ju:

a) für hödjfienS fedhS aufeinanbetfolgenbe 3tächte ober
einen ©onntag ber VejitfSbehörbe ober,- mo etne

folche nicht befiehl, ber DrtSbehörbe,
b) für fieben bis breißig aufeinanbetfolgenbe 3täd)te

ober jroei bis oter ©onntage ber ^antonSre»

gierung,
c) für eine längere Sauer bem VunbeSrate.
Sie Vereinigung barf nur für beftimmte ©tunben

unb Sage unb für eine beftimmte 3«hl oon Arbeitern
erteilt merben.

Sie Arbeitsbauer barf für ben einzelnen Arbeiter
innert oierunbjmangig ©tunben nicht mehr als jehn
©tunben betragen.

SBährenb ber Stacht foil bte Arbeit burd) eine

toenigftenS halbfiünbige Vaufe unterbrochen merben.

Art. 53. gabriftnhabern, für beren gnbufttie Stacht»

ober ©onntagSarbeit tn bauernber ober regelmäßig

mieberfeßrenber SBeife unentbehrlich ift» «teilt
VunbeSrat bie Vemiüiqung bapt, menn ber ©efuchfteller
bie Unentbehrlichfeit für feinen Vetrteb nachreift unb
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Bundesgesetz
betreffend die Arbeit in den Mriten

(Vom 18. Juni 1914.)
(Fortsetzung).

II. Arbeitszeit.
Art. 4V. Die Arbeit eines Tages darf nicht mehr

als zehn, an den Tagen vor Sonn- und Feiertagen nicht
mehr als neun Stunden dauern.

Art. 41. Wenn die Arbeit an Samstagen regel-
mäßig sechseinhalb Stunden nicht übersteigt und spätestens

um ein Uhr aufhört, darf sie an den übrigen Tagen
zehnundeinhalb Stunden dauern.

Diese Bestimmung gilt für eine Frist von sieben

Jahren, vom Inkrafttreten des Art. 40 an gerechnet.
Art. 42. Um die Mitte des Tages ist eine noch

dem Ortsgebrauch sich richtende Mittagspause von
wenigstens einer Stunde festzusetzen, es sei denn, daß

a) die Arbeit spätestens um^ zwei Uhr aufhört und
durch eine wenigstens halbstündige Pause unter-
brachen wird,

b) die Arbeit nicht länger als neun Stunden dauert
und durch eine wenigstens halbstündige Pause
unterbrochen wird,

e) die Arbeit nicht länger als sechsundeinhalb Stunden
dauert, spätestens um ein Uhr aufhört und durch
eine wenigstens viertelstündige Pause unterbrochen
wird.

Pausen im einschichtigen Betrieb dürfen nur dann
von der Arbeitsdauer abgerechnet werden, wenn sie

gleichzeitig und regelmäßig von allen Arbeitern einer
Fabrik oder einer Fabrikabteilung eingehalten werden
und wenn das Verlassen der Arbeitsstelle gestattet ist.

Art. 43. Die Arbeit muß vom 1. Mai bis 15. Sep-
tember in die Zeit zwischen fünf Uhr morgens und acht
Uhr abends, im übrigen Teil des Jahres zwischen sechs

Uhr morgens und acht Uhr abends gelegt werden; an
den Tagen vor Sonn- und Feiertagen muß sie spätestens
um fünf Uhr aufhören.

Art. 44. Die Arbeitsstunden und die Pausen sind
nach der öffentlichen Uhr zu richten, in der Fabrik durch
Anschlag bekanntzugeben und der Ortsbehörde anzuzeigen.

Art. 45. Es ist untersagt, die Bestimmungen über
die Arbeitszeit dadurch zu umgehen, daß den Arbeitern
Arbeit nach Hause mitgegeben wird.

Außerhalb der gesetzlich zulässigen Arbeitsdauer dürfen
die Arbeiter in der Fabrik auch freiwillig nicht arbeiten.

Art. 46. Gefährden in bestimmten Industrien oder
in bestimmten Fabriken die Einrichtungen oder das Ver-
fahren des Betriebes bei der gemäß Art. 40 und 41
Mßigen Arbeitsdauer Gesundheit und Leben der Arbeiter,
so verkürzt der Bundesrat die Arbeitsdauer nach Be-
dürfnis, bis die Gefahr beseitigt ist.

Art. 47. Als Ausnahmen von der in den Art. 40
ois 43 festgesetzten Anordnung der Arbeit kann» der
àndesrat, bei nachgewiesenem Bedürfnis, bewilligen:

ch die Verschiebung von Beginn und Schluß der
Tagesarbeit,

ì>) die schichtweise Abhaltung der Pausen,
e) den zweischichtigen Tagesbetrieb.
In den Fällen von lit. a und d darf die Arbeits-

oauer für den einzelnen Arbeiter nicht mehr als zehn,
s'àwendung von Art. 41 nicht mehr als Zehnund-
nyalb Stunden betragen. An den Tagen vor Sonn-
no Feiertagen darf sie nicht mehr als neun, an Sam-

bei Anwendung von Art. 41 nur sechsundeinhalb
runden betragen. Sie muß innert eines Zeitraumes

Mols aufeinanderfolgenden Stunden liegen.

Beim zweischichtigen Tagesbetriebe (lit. o) darf die
Arbeitsdauer für den einzelnen Arbeiter nicht mehr als
acht Stunden betragen. Sie muß durch eine wenigstens
halbstündige oder durch zwei wenigstens viertelstündige
Pausen unterbrochen werden und innert eines Zeitraumes
von neun aufeinanderfolgenden Stunden liegen.

Der Bundesrat erläßt die zum Schutze der Arbeiter
in diesen Ausnahmesällen nötigen Bestimmungen.

Art. 43. Die Dauer der normalen Tagesarbeit
(Art. 40 und 41) kann, bei nachgewiesenem Bedürfnis
und mit Bewilligung der zuständigen Behörde, ausnahms-
weise und vorübergehend um bestimmte Stunden und
für eine bestimmte Zahl von Arbeitern verlängert werden.

Die Verlängerung darf nur in Notfällen mehr als
zwei Stunden im Tag betragen.

Art. 49. Die Bewilligung der Verlängerung der
normalen Arbeitsdauer steht zu:

g-) für höchstens zehn Arbeitstage der Bezirksbehörde
oder wo eine solche nicht besteht, der Octsbehörde,

d) für mehr als zehn Arbeitstage der Kantonsregierung.
Die Bewilligung darf auf einmal höchstens für
zwanzig Arbeitstage erteilt werden.

Die Zahl der Arbeitstage, für die einer Fabrik oder
einer Fabrikabteilung Bewilligungen erteilt werden, darf
in der Regel zusammen achtzig in einem Jahre nicht
überschreiten. Weitergehenden Begehren»kann ausnahms-
weise und namentlich dann entsprochen werden, wenn
die frühern Bewilligungen nur für einen kleinern Teil
der in der Fabrik oder Fabrikabteilung beschäftigten
Arbeiter erteilt worden sind.

Art. 50. An den Tagen vor Sonn- und Feiertagen
ist die Verlängerung der Arbeitsdauer nur zulässig:

u) mit Bewilligung der Bezixksbehörde oder, wo eine

solche nicht besteht, der Octsbehörde für höchstens
zwei Tage, wenn eine zwingende äußere Veran-
lassung nachgewiesen wird,

d) mit Bewilligung der Kantonsregierung für Fa-
briken derjenigen vom Bundesrate zu bezeichnenden

Industrien, die wegen ihrer besondern Betriebs-
Verhältnisse der Verlängerung auf eine größere
Dauer bedürfen.

Art. 51. Nacht- und Sonntagsarbeit sind nur aus-
nahmsweise und nur mit Bewilligung der zuständigen
Behörde zulässig.

Die Arbeiter dürfen dazu nur mit ihrer Zustimmung
verwendet werden.

Art. 52. Die Bewilligung vorübergehender Nacht-
und Sonntagsarbeit ist nur in Notfällen oder aus

sonstigen zwingenden Gründen zulässig.
Sie steht zu:

a) für höchstens sechs aufeinanderfolgende Nächte oder
einen Sonntag der Bezirksbehörde oder, wo eine

solche nicht besteht, der Ortsbehörde,
d) für sieben bis dreißig aufeinanderfolgende Nächte

oder zwei bis vier Sonntage der Kantonsre-

gierung,
o) für eine längere Dauer dem Bundesrate.
Die Bewilligung darf nur für bestimmte Stunden

und Tage und für eine bestimmte Zahl von Arbeitern
erteilt werden.

Die Arbeitsdauer darf für den einzelnen Arbeiter
innert vierundzwanzig Stunden nicht mehr als zehn

Stunden betragen.
Während der Nacht soll die Arbeit durch eine

wenigstens halbstündige Pause unterbrochen werden.

Art. 53. Fabrikinhabern, für deren Industrie Nacht-
oder Sonntagsarbeit in dauernder oder regelmäßig

wiederkehrender Weise unentbehrlich ist, erteilt der

Bundesrat die Bewilligung dazu, wenn der Gesuchsteller

die Nnentbehrlichkeit für seinen Betrieb nachweist und
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einen ©tunben» ober einen ©cßichtenplan einreicht, auS
bem bte 2lrbeitSbauer für jeben etnjelnen Arbeiter er»

ficßtlich ift.
®er SunbeSrat ïann grunbfä^Iit^ feftfteüen, ob unb

inroieroeit bie Unentbeßrlichfett oon 9îadE)t» ober ©onn»
tagëarbeit für beftimmte Qnbufhien nacßgewtefen fei.

®ie 2lrbeitSbauer barf für ben einzelnen Arbeiter
innert olerunbpmnjig ©tunben nicht meßr als ac^t
©tunben betrogen. ®er SunbeSrat wirb jebocß eine
SrbeitSbauer oon meßr als ocßt ©tunben bis höcßftenS
jeßn ©tunben bereinigen, toenn bieg in ben wirtfcßaft»
liefen SetrtebSbebtngungen einer gabrif ober einer gn»
buftrte begrünbet ift unb toenn eS ber Schuß oon ©e=

funbßett unb Seben ber Arbeiter erlaubt. ®ie ©c^id^t»
bauer borf unter fetnen llmftänben über jtoölf ©tunben
hinausgehen.

3)aS SJllnbeftmaß ber gefamten Raufen muß be--

tragen :

a) eine halbe ©tunbe bei einer ©chießtbauer oon acht
©tunben,

b) etne ©tunbe bei einer ©c^idEjtbauer oon mehr als
ad^t bis auf jeßn ©tunben,

c) jwei ©tunben bei einer ©djicßtbauer oon mehr als
jeßn bis auf p>ölf ©tunben.

2lrt. 54. 3ft Nachtarbeit bewiüigt, fo muff ben
Arbeitern jeben ©onntag eine Nußejelt oon roenigftenS
oierunbjtoanjig ©tunben freigegeben roerben, welche bie

Seit oon fed|S Uhr morgens bis fedfjS Uhr abenbS in
ftch fcßließen foil.

Sft ©onntagSarbeit ober £TîacE»t= unb ©onntagSarbeit
bewilligt, fo muß jebem 2lrbeiter jeber jweite ©onntag
unb für jeben SlrbeitSfonntag in ber SEBocße oorßer ober
nachher ein SBerftag freigegeben werben. ®lefe freien
Sage foüen wenigftenS je oterunb^wanjig ©tunben um»
faffen unb bte Seit oon fc<hS Uhr morgens bis feeßs

Uhr abenbS in fid) fcßließen.
Sorfteßenbe Seftimmungen beziehen fich fowoßl auf

bte oorübergehenbe Sewiüigung, als auf bie bauernbe
Sewiüigung.

Set unterbrochenem Setrieb werben hinficßtlid) ber
nach 2lbfaß 2 fretjugebenben Sage bte geiertage (2lrt. 58)
nicht als ©onntage angefehen.

Set brelfchicßtigem Setrieb barf eine anbete als bte
in 2lbfaß 2 oorgefeßene Serteilung ber jweiunbfünfeig
freien Sage, fowte eine Serfürpng eitteS Seils biefer
Sage bis auf jwanjig ©tunben fiattfinben. Unter ben
jweiunbfünfjig freien Sagen müffen mlnbefienS fecßS»

unbjwanjig ©onntage fetn.
2llS bretfchid)tig wirb ein Setrteb and) bann betrachtet,

wenn tn ihm über ben ©onntag pjeifcßicßtig gearbeitet
wirb, oorauSgefeßt, baß bte gefamte ©tunbenjal)! einer
«Schicht im SBocßenburcßfcßnitt nicht mehr als fecßSunb»
fünfjig beträgt.

2lrt. 55. gn ber Nachtarbeit foüen bie «Schichten
in IHetträumen oon längftenS oierjeßn Sagen berart
wechfeln, bafj jeber Arbeiter an ber SageS» unb Nacht»
arbeit gleichmäßig Anteil hat.

Ausnahmen fann ber SunbeSrat für etnjelne ga=
brifen bewiüigen.

2lrt. 56. ®te bei Nacßt= unb ©onntagSarbeit oor»
gefchriebene Nußejeit foü ohne Unterbrechung gewährt
werben.

9lrt 57. Raufen bütfen nur bann oon ber Arbeits»
bauer abgeregnet werben, wenn baS Serlaffen ber
SlrbeitSfteüe geftattet ift.

"
2lrt. 58. Sie Rantone lönnen acht fjeiettage im

gaßre beftimmen, bie im ©tnne btefeS ©efeßeS als
©onntage p gelten haben.

Sorbehalten bleibt bie Seftimmung oon 2lrt, 54
Slbfah 4.

Sie fonfeffioneüen geiertage bürfen nur für bie In-
gehörigen ber betreffenben Ronfeffion als oerbirtblid)
erllärt werben. Sie Rantone fönnen für einjelne Sart»

beSteile befonbere geiertage bejeteßnen.
Ser Arbeiter ift berechtigt, an anbern als ben ootn

Ranton beftimmten fonfeffioneüen geiertagen bie irbeit
in ber gabrif auSpfeßen, hat jebocß fein Sorhabcn
bem gabrifinhaber ober fetnem ©teüoertreter fpäteftens
bei Seginn ber 2lrbeit am Sortage anpjeigen.

2lrt. 59. Sie Sewiüigungen finb fchriftlich nachju»

fueßen unb fcßriftlicß p erteilen.
gür bie Sewiüigungen barf einzig etne mäßige

Ranjdeigebüßr erhoben werben.
Sie Sewiüigungen foüen in ihrem ganzen SBortlaut

unb mit ben genehmigten ©tunben» ober ©cßicßtenplätien
währenb ihrer ©uttigfeltSbauer tn ber gabrif ange»

feßlagen fetn.
2lrt. 60. ©oü eine Sewiüigung, für welche bte Se»

pfs» ober Drtsbeßörbe pftänbig ift, fofort erneuert
werben ober wirb fie In furzen 3wifcßenräumen webt--

mats naeßgefueßt, fo ift baS ©efueß oon ber untern 33e=

hörbe an bie RantonSregierung p weifen.
3lrt. 61. Sie SejirfS» unb DrtSbeßörben haben bie

oon ihnen erteilten Sewiüigungen fofort ber Rantons»

regierung mitpteilen.
Sie oon ben RantonS», SepfS» unb DrtSbehörben

erteilten Sewiüigungen finb fofort bem elbgenöffifcßen

gabriftnfpeftor mitpteilen.
2lrt. 62. 3ebe Sewiüigung fann bei mißbräuchlicher

Slnwenbung ober bei oeränberten SetriebSoerhältniffen
prüefgepgen ober abgeänbert werben.

2lrt 63. Serlanlaßt einNoifaü eine 2lbweicßung oon ben

gefeßlicßen Sorfcßriften, ohne baß bie Sewiüigung baju

rechtzeitig hätte naeßgefueßt werben fönnen, fo hat ber

gabrifinhaber unter Eingabe ber ©rünbe fpäteftenS am

folgenben Sage ber für bie Sewiüigung pftänbigen Se»

hörbe Sinnige p erftatten.
2lrt. 64. Sie. Seftimmungen über bte 2lrbeitS}eit

finben feine Stnwenbung auf |)ülfSarbeiten, bte ber

eigentlichen gabrifation oor» ober nachgehen müffen.
Ser SunbeSrat bejeidEjnet btejenigen Serrichtungen,

auf bie biefer Slrtifel anwenbbar ift, unb erläßt bie

pm ©cßuße ber bamit betrauten Arbeiter nötigen Se»

ftimmungen, tnSbefonbere über bte 3aßl ber Nußeftunben.

©ic fbßtoeiscrifchc
CanbeSausftellung.

(DrigmaI=S5ericE)t.)

(gortfe^ung).'

Sîa^brucï bet6oteit

©in prächtiges Seifpiel ber ibealen Romblnietung
einer fwchbrucfroafferfraftanlage mit einem Nleberbrucf»

werf« bietet bie 21.»®. SepawSöntfeh, beren Sejnau«
2Betf etne Nieberbrudanlage unb beren Zentrale Söntfch

eine Iwcßbrucfanlage mit SBafferaffumulierung ift.
einem 2Btntertag fteigt bie Seiftung beS Sepauer SEBettf

oon 6000 KW morgens 2 Ußr auf 8800 KW morge^
7 Ußr, um ben ganjen Sag ungefähr auf biefer $ölje

p bleiben. Son abenbS 10 Uhr weg fäüt bie Seiturig

fufjeffioe wieber auf 6000 KW. ©anj anberS Me

Zentrale Söntfcß. Siefe oergeigt für morgens 2 UM

etne Seiftung oon 6200 KW; btefe fteigt langfam -
paraüel mit bem Sepauwetf auf 7100 KW morgen»

5 llßr. £>ter aber begtnnt ein rapiber 2lufftteg auf
weniger als 30,000 KW, welcße Seiftung feßon morgen«

77s Ußr erreießt ift. ®te Selaftung fäüt bann in

S9S Jllnstr. schweiz. Handw.-Zeitung („Meisterblatt")

einen Stunden- oder einen Schichtenplan einreicht, aus
dem die Arbeitsdauer für jeden einzelnen Arbeiter er-
sichtlich ist.

Der Bundesrat kann grundsätzlich feststellen, ob und
inwieweit die Unentbehrlichkeit von Nacht- oder Sonn-
tagsarbeit für bestimmte Industrien nachgewiesen sei.

Die Arbeitsdauer darf für den einzelnen Arbeiter
innert vierundzwanzig Stunden nicht mehr als acht
Stunden betragen. Der Bundesrat wird jedoch eine
Arbeitsdauer von mehr als acht Stunden bis höchstens
zehn Stunden bewilligen, wenn dies in den wirtschaft-
lichen Betriebsbedingungen einer Fabrik oder einer In-
dustrie begründet ist und wenn es der Schutz von Ge-
sundheit und Leben der Arbeiter erlaubt. Die Schicht-
dauer darf unter keinen Umständen über zwölf Stunden
hinausgehen.

Das Mindestmaß der gesamten Pausen muß be-

tragen:
a) eine halbe Stunde bei einer Schichtdauer von acht

Stunden,
d) eine Stunde bei einer Schichtdauer von mehr als

acht bis auf zehn Stunden,
o) zwei Stunden bei einer Schichtdauer von mehr als

zehn bis auf zwölf Stunden.
Art. 54. Ist Nachtarbeit bewilligt, so muß den

Arbeitern jeden Sonntag eine Ruhezeit von wenigstens
vierundzwanzig Stunden freigegeben werden, welche die

Zeit von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends in
sich schließen soll.

Ist Sonntagsarbeit oder Nacht- und Sonntagsarbeit
bewilligt, so muß jedem Arbeiter jeder zweite Sonntag
und für jeden Arbeitssonntag in der Woche vorher oder
nachher ein Werktag freigegeben werden. Diese freien
Tage sollen wenigstens je vierundzwanzig Stunden um-
fassen und die Zeit von sechs Uhr morgens bis sechs

Uhr abends in sich schließen.
Vorstehende Bestimmungen beziehen sich sowohl auf

die vorübergehende Bewilligung, als auf die dauernde
Bewilligung.

Bei unterbrochenem Betrieb werden hinsichtlich der
nach Absatz 2 freizugebenden Tage die Feiertage (Art. 58)
nicht als Sonntage angesehen.

Bei dreischichtigem Betrieb darf eine andere als die
in Absatz 2 vorgesehene Verteilung der zweiundfünfzig
freien Tage, sowie eine Verkürzung eines Teils dieser
Tage bis auf zwanzig Stunden stattfinden. Unter den
zweiundfünfzig freien Tagen müssen mindestens sechs-
undzwanzig Sonntage sein.

Als dreischichtig wird ein Betrieb anch dann betrachtet,
wenn in ihm über den Sonntag zweischichtig gearbeitet
wird, vorausgesetzt, daß die gesamte Stundenzahl einer
Schicht im Wochendurchschnitt nicht mehr als sechsund-
fünfzig beträgt.

Art. 55. In der Nachtarbeit sollen die Schichten
in ^Zeiträumen von längstens vierzehn Tagen derart
wechseln, daß jeder Arbeiter an der Tages- und Nacht-
arbeit gleichmäßig Anteil hat.

Ausnahmen kann der Bundesrat für einzelne Fa-
briken bewilligen.

Art. 56. Die bei Nacht- und Sonntagsarbeit vor-
geschriebene Ruhezeit soll ohne Unterbrechung gewährt
werden.

Art. 57. Pausen dürfen nur dann von der Arbeits-
dauer abgerechnet werden, wenn das Verlassen der
Arbeitsstelle gestattet ist.

"
Art. 58. Die Kantone können acht Feiertage im

Jahre bestimmen, die im Sinne dieses Gesetzes als
Sonntage zu gelten haben.

Vorbehalten bleibt die Bestimmung von Art. 54
Absatz 4.

Die konfessionellen Feiertage dürfen nur für die An-

gehörigen der betreffenden Konfession als verbindlich
erklärt werden. Die Kantone können für einzelne Lau-
desteile besondere Feiertage bezeichnen.

Der Arbeiter ist berechtigt, an andern als den vom
Kanton bestimmten konfessionellen Feiertagen die Arbeit
in der Fabrik auszusetzen, hat jedoch sein Vorhaben
dem Fabrikinhaber oder seinem Stellvertreter spätestens
bei Beginn der Arbeit am Vortage anzuzeigen.

Art. 59. Die Bewilligungen sind schriftlich nachzu-

suchen und schriftlich zu erteilen. U
Für die Bewilligungen darf einzig eine mäßige

Kanzleigebühr erhoben werden.
Die Bewilligungen sollen in ihrem ganzen Wortlaut

und mit den genehmigten Stunden- oder Schichtenplänen
während ihrer Gültigkeitsdauer in der Fabrik ange-
schlagen sein.

Art. 60. Soll eine Bewilligung, für welche die Be-

zirks- oder Ortsbehörde zuständig ist, sofort erneuert
werden oder wird sie in kurzen Zwischenräumen mehr-
mals nachgesucht, so ist das Gesuch von der untern Be-

hörde an die Kantonsregierung zu weisen.
Art. 61. Die Bezirks- und Ortsbehörden haben die

von ihnen erteilten Bewilligungen sofort der Kantons-

regierung mitzuteilen.
Die von den Kantons-, Bezirks- und Ortsbehörden

erteilten Bewilligungen sind sofort dem eidgenössischen

Fabrikinspektor mitzuteilen.
Art. 62. Jede Bewilligung kann bei mißbräuchlicher

Anwendung oder bei veränderten Betriebsverhältnissen
zurückgezogen oder abgeändert werden.

Art 63. Verlanlaßt ein Notfall eine Abweichung von den

gesetzlichen Vorschriften, ohne daß die Bewilligung dazu

rechtzeitig hätte nachgesucht werden können, so hat der

Fabrikinhaber unter Angade der Gründe spätestens am

folgenden Tage der für die Bewilligung zuständigen Be-

hörde Anzeige zu erstatten.
Art. 64. Die Bestimmungen über die Arbeitszeit

finden keine Anwendung auf Hülfsarbeiten, die der

eigentlichen Fabrikation vor- oder nachgehen müssen.
Der Bundesrat bezeichnet diejenigen Verrichtungen,

auf die dieser Artikel anwendbar ist, und erläßt die

zum Schutze der damit betrauten Arbeiter nötigen Be-

stimmungen, insbesondere über die Zahl der Ruhestunden.

Die schweizerische
Landesausstellung.

(Original-Bericht.)

(Fortsetzung).

Nachdruck verboten

Ein prächtiges Beispiel der idealen Kombinierung
einer Hochdruckwasserkraftanlage mit einem Niederdruck-

werk- bietet die A.-G. Beznau-Löntsch, deren Beznamr
Werk eine Niederdruckanlage und deren Zentrale Lönlsch

eine Hochdruckanlage mit Wasserakkumulierung ist. An

einem Wintertag steigt die Leistung des Beznauer Werts

von 6000 XVV morgens 2 Uhr auf 8800 XIV morgens

7 Uhr, um den ganzen Tag ungefähr auf dieser Höhe

zu bleiben. Von abends 10 Uhr weg fällt die Leitung

sukzessive wieder auf 6000 XIV. Ganz anders die

Zentrale Löntsch. Diese verzeigt für morgens 2 Uhr

eine Leistung von 6200 XIV; diese steigt langsam --

parallel mit dem Beznauwerk auf 7100 XIV morgens

5 Uhr. Hier aber beginnt ein rapider Aufstieg auf nH
weniger als 30,000 XIV. welche Leistung schon morgens

7^/z Uhr erreicht ist. Die Belastung fällt dann in M
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